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(Ord. 4. 12. 1925 Nr 12633.) 

Missa media nocte Mivitatis Domini. 
Cum annis elapsis pluribus in paroeciis ecclesiarum 

sanctitatem Meliumque laetam ac attentam mysterii 
cogitationem ebrii turbatores vehementer laeserint, mis- 
sam paroecialem media nocte Nativitatis Domini, con- 
suetudine contraria in Archidioecesi adhuc vigente, non 
permittimus. Conventuales missae clausis tantum jaunis 
et pro sola commuai täte conventual! sunt dicendae. 

Friburgi Brisg., die 4. Decembris 1925. 

Ordinariatus Arcliiepiscopalis. 

(Orb. 5. 12. 1925 Nr 12664). 

Verlesung der Eheinstruktion. 
In Abänderung des Abs. 2 unseres Erlasses vom 

6. Dezember 1918 Nr. 11506 — Anzbl. 1918 Nr. 35 
S. 151/152 — bestimmen wir, daß die Eheinstruktion in 
Zukunft nicht mehr am zweiten Sonntag nach Dreikönig, 
sondern an einem beliebigen Sonntag des Jahres, 
den auszuwählen wir dem Ermessen der Pfarrvorstände 
anheimgeben, erfolgt. Die Pfarrvorstände haben jährlich 
den zuständigen Dekanen zu berichten, daß und an welchem 
Sonntage die Verlesung der Eheinstruktion stattfand. 

Freiburg i. Br., den 5. Dezember 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Ord. 26. 11. 1925 Nr. 11707.) 

Die Gefängnisseelsorge in Haben. 
Wir bringen nachstehend die Bestimmungen der neuen 

„Dienst- und Vollzugsordnung für die badischen Straf- 

anstalten" vom 25. April 1925 über die Seelsorge in den 
Landes- und Bezirksgefängnissen unserem Klerus zur Kennt- 
nis. Danach sollen die Herren Ortsgeistlichen in weiterem 
Umfang als es bisher geschehen ist, zur Seelsorge für die 
Gefangenen in den Bezirksgefängnissen herangezogen werden 
und ist für deren Tätigkeit nach einer Erklärung des Herrn 
Justizministers eine angemessene Vergütung in Aussicht 
genommen. 

Wir machen bei dieser Gelegenheit ans die Vorschrift 
des § 101 Z. 2 der Dienst- und Vollzugsordnung besonders 
aufmerksam: 

„Bei Strafen von mehr als sechs Mo- 
naten wird vom zuständigen Anstaltspfarrer 
der frühere Seelsorger umAuskunft ersucht. 
Das Gleiche gilt für Strafen von geringe- 
rerDauer, wenn dies nach Sachlage geboten 
erscheint. Dem Ersuchen an den früheren 
Seelsorger ist ein mit Dien st marke und 
Briefstempel versehener Umschlag zurUeber- 
sendung der Auskunft an die Strafanstalt 
beizulegen". 

Es ist eine Amts- und Gewissenspflicht der 
Pfarrgeistlichen, die an sie zu diesem Zwecke gelangenden 
Fragebogen rasch, objektiv und erschöpfend zu beantworten. 
Das ist nicht nur für die Beurteilung der Gefangenen von 
hohem Wert, sondern auch durchaus im Interesse einer 
dem Charakter und den Verhältnissen des einzelnen an- 
gepaßten Behandlung und religiös-sittlichen Beeinflussung 
gelegen. Soweit ein Pfarramt nicht im Stande ist, aus 
eigener Kenntnis die gewünschte Auskunft zu geben, sind 
in diskreter Weise Vertrauenspersonen oder Mitglieder 
der Schulbehörden oder caritativer Organisationen zu be- 
fragen. Der Herr Justizminister hat uns aufs bestimmteste 
versichert, daß diese Auskünfte der Pfarrämter lediglich 
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für die mit den Erziehungsaufgaben betrau- 
ten Strafanstaltsbeamten bestimmt sind und 
als streng vertraulich behandelt würden. 

Wir haben zu allen Herren Seelsorgegeistlichen das 
Vertrauen, daß sie sich mit besonderer Hirtenliebe der 
Verirrten annehmen, welche infolge unglücklicher häuslicher 
Verhältnisse oder eigener schlimmer Anlagen auf die Wege 
der Sünde und des Verbrechens geraten sind, und daß sie 
darum den Gefangenen gerne ihre seelsorgerlichen Dienste 
widmen und den mit der Fürsorge für dieselben betrauten 
Geistlichen jederzeit mit Rat und Tat an die Hand gehen. 
Auch Mißerfolge und Undank dürfen keinen Priester davon 
abhalten, nach Kräften an dem Gott wohlgefälligen und 
der menschlichen Gesellschast heilsamen Werke, „die Ge- 
fangenen zu erlösen", d. h. zu heben, zu besseren Menschen 
zu machen, mitzuarbeiten. 

Anstaltsgeistliche. 

§ 47. 
1. Aufgabe der hauptamtlich angestellten Geistlichen 

(Anstaltspfarrer) ist: 
a) die Abhaltung der Gottesdienste, der Andachten 

und des Religionsunterrichtes, sowie die Ausübung 
der Seelsorge für die Gefangenen ihres Bekennt- 
nisses nach kirchlicher Vorschrift und nach den 
Bestimmungen dieser Dienst- und Bollzugsordnung; 

b) die Mitwirkung bei der Verwaltung der Gefangenen- 
bncherei in Gemeinschaft mit den Anstaltslehrern 
(vergl. § 51); 

c) die Mitwirkung bei der Fürsorge für die Ge- 
fangenen und deren Familien (vergl. § 340 Abs. 3) ; 

d) die Mitwirkung bei der Durchsicht des Briefver- 
kehrs der Gefangenen; 

e) die Mitwirkung bei der Ausbildung der Dienst- 
anfänger und bei der Fortbildung des Aufsichts- 
Personals nach besonderer Anordnung des Vor- 
standes oder des Justizministeriums. 

2. Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auf die gegen 
Vergütung vertraglich angestellten Geistlichen entsprechende 
Anwendung, soweit im Vertrag nicht Anderes bestimmt ist. 

§ 48. 
1. Die Anstaltspfarrer verlässigen sich alsbald nach 

der Aufnahme eines Gefangenen über seinen religiösen 
und sittlichen Zustand. 

2. In Ausübung der Einzelseelsorge geben sie jedem 
Gefangenen ihres Bekenntnisses möglichst oft Gelegenheit 
zu Einzelbesprechungen. Zu diesem Zweck suchen sie die 
in Einzel- oder Zellenhaft untergebrachten Gefangenen nach 
Möglichkeit monatlich zweimal in ihrer Zelle auf und geben 
den in Gemeinschaftshaft untergebrachten Gefangenen Ge- 

legenheit zur Aussprache in ihrem Sprechzimmer. Hin- 
sichtlich der Abwesenheit anderer Gefangener und der Auf- 
sichtsbeamten sowie hinsichtlich der Zuziehung eines Dol- 
metschers finden die Vorschriften des § 29 Absatz 3 Satz 
2 und 3 entsprechende Anwendung. 

3. Bei den Einzelbefuchen streben die Anstaltspfarrer 
danach, den religiösen und moralischen Sinn der Gefangenen 
zu wecken und zu festigen, sowie die durch Predigt, Reli- 
gionsunterricht und Bücher ihnen nahegebrachten Grund- 
sätze zu erläutern. 

4. Kurz vor der Entlassung ermahnen sie die Ge- 
fangenen zu gutem Wandel. Nach dem Vollzug einer 
Strafe von mehr als sechs Monaten und bei kürzeren 
Strafen im Falle eines besonderen Anlasses geben sie eine 
Charakteristik über den Entlassenen zu den Personalakten. 
Bei Versetzung eines Gefangenen in eine andere Anstalt 
gilt das Gleiche; hat sich der Anstaltspfarrer ein Urteil 
über den Gefangenen noch nicht bilden können, so ist dies 
anstelle der Charakteristik zu den Akten zu vermerken. 

5. Die Vorschriften der Absätze 1 bis 3 und 4 Satz 1 
finden auf die gegen Vergütung vertraglich angestellten 
Geistlichen entsprechende Anwendung. 

6. Hinsichtlich des Besuchs Untersuchungsgefangener 
wird auf § 378 Absatz 2 verwiesen. 

§ 49. 
1. Die Vorstände derjenigen Bezirksgefängnisse, in denen 

für die Seelsorge nicht durch hauptamtliche Anstellung oder 
durch vertragliche Verpflichtung eines Geistlichen gesorgt 
ist, haben dahin zu wirken, daß eine Gefangenenseelsorge 
in angemessenem Umfang durch entsprechende Vereinbarung 
mit den Ortsgeistlichen sichergestellt wird. Zum mindesten 
muß dafür gesorgt werben, daß jedem Gefangenen der von 
ihm erbetene Zuspruch des Seelsorgers zuteil wird. 

2. Darüber hinaus soll den Geistlichen Gelegenheit 
gegeben werden, die in Einzelhaft untergebrachten Ge- 
fangenen ihres Bekenntnisses — Untersuchungsgefangene 
jedoch, soweit vorgeschrieben, nur im Einvernehmen mit 
zuständigen Richter (vergl. § 378 Absatz 2) — auch ohne 
besonders geäußerten Wunsch so oft als möglich in der 
Zelle aufzusuchen. 

3. Beträgt die Zahl der in einem Bezirksgefängnis 
verwahrten Gefangenen desselben Bekenntnisses zehn oder 
mehr, so soll auch auf die Einrichtung eines regelmäßigen 
Gottesdienstes Bedacht genommen werden. 

§ 50. 
Im Verkehr mit den Kirchenbehörden sind die Geist- 

lichen von der Verpflichtung zur Einhaltung des Dienst- 
weges insoweit befreit, als es sich um Angelegenheiten der 
Gefangenenseelsorge und um allgemeine kirchliche Fragen 
handelt. 
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Strafgefangenen des gleichen Bekenntnisfes dauernd zehn 
oder mehr beträgt, auf die Einrichtung eines regelmäßigen 
Gottesdienstes Bedacht genommen werden (vgl. § 49 Abf. 3). 

2. Weibliche und männliche Gefangene sind auch hierbei 
stets, jugendliche und erwachsene Gefangene nach Möglich- 
keit getrennt zu halten. 

§ 205. 
An Sonn- und Feiertagen ist diejenige Zeit, welche 

nicht zum Gottesdienst, zur Gesangsstunde oder zur Be- 
wegung im Freien bestimmt ist. zum Lesen, zur Vorbe- 
reitung auf den Unterricht, zum Briefschreiben, zum Zeich- 
nen oder dergleichen zu verwenden. Wegen der Veran- 
staltung von Vorträgen und musikalischen Darbietungen 
wird auf § 218 verwiesen. 

§ 206. 
Den katholischen und evangelischen Gefangenen muß, 

sofern nicht im Einzelfall der Anstaltsgeistliche Bedenken 
hat, wenigstens zweimal im Jahr Gelegenheit zum Em- 
pfang des Altarsakraments — Abendmahls — gegeben 
werden. Für die den Katholiken zuvor abzunehmende 
Beichte, die möglichst in der Kirche oder in der Sakristei 
erfolgt, kann in den Landesstrafanstalten der Anstaltspfarrer 
im Benehmen mit dem Vorstand andere Geistliche in dem 
vom Justizministerium genehmigten Umfang beiziehen. 

§ 207. 
1. In einer Strafanstalt geborene Kinder werden auf 

Wunsch des in Angelegenheiten der Sorge für die Person 
zu ihrer Vertretung Berechtigten vom Anstaltsgeistlichen 
getauft, nachdem der zuständige Ortspfarrer seine Zustim- 
mung dazu gegeben hat. 

2. (Bezieht sich auf in einer Strafanstalt geborene isra- 
elitische Knaben.) 

§ 208. 
1. Die Eheschließung eines Gefangenen kann in der 

Strafanstalt nur aus wichtigen Gründen zugelassen werden. 
Ueber die Zulassung beschließt der Vorstand nach Erörterung 
in der Beamtenkonferenz. Ueber die Vornahme beschließt 
der zuständige Standesbeamte und der Geistliche. 

2. Hat die bürgerliche Eheschließung bereits früher 
stattgefunden, so beschränkt sich hinsichtlich der vom Ge- 
fangenen beantragten kirchlichen Eheschließung die Prüfung 
unv Genehmigung des Vorstandes auf rein gefängnis- 
dienstliche Fragen (Zulassung des anderen Teils und der 
Zeugen in die Strafanstalt, Bestimmung der Zeit und des 
Raumes für die kirchliche Handlung und Führung der 
hauspolizeilichen Aufsicht bei dem Akt). 

3. (Bezieht sich auf isrealitische Ehescheidungen.) 

§ 209. 
Die Spendung der Firmung steht dem zuständigen 

kirchlichen Oberen jederzeit frei. 

§ 210. 
1. Gefährliche Erkrankung eines Gefangenen ist dem 

zuständigen Anstaltsgeistlichen unverzüglich mitzuteilen. 
2. Bei Kranken und Sterbenden handeln die Anstalts- 

geistlichen nach den Uebungen ihres Bekenntnisses. Sie 
nehmen die Einsegnung der Leichen vor. Zur Beerdigung 
ist der Ortspfarrer zuständig. In besonderen Fällen kann 
der Anstaltsgeistliche mit Zustimmung des Ortspfarrers 
die Beerdigung selbst vornehmen. 

3. Für verstorbene Katholiken kann eine Seelenmesse 
gelesen werden. 

Freiburg i. Br., den 26. November 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

iOrd. 3. 12. 1925 Nr 12451.) 

Eheschließung von Ausländern im Inland. 
Au die Pfarrämter der Erzdiözese badischen 

Anteils. 

Ausländer bedürfen im Inland zur Eheschließung regel- 
mäßig eines in ihrem Heimatlande ausgestellten Ehefähig- 
keitszeugnisfes, in gewissen Fällen auch einer TrauerlaubniS. 
Das Justizministerium kann Befreiung von dieser Vor- 
schrift erteilen. 

Wir empfehlen den Pfarrämtern, in Fällen, in denen 
die Beschaffung der für die bürgerliche Trauung vorge- 
schriebenen Urkunden großen Schwierigkeiten begegnet, die 
Verlobten zu veranlassen, durch die Standesämter bezw. 
Amtsgerichte unter genauer Darlegung der Verhältnisse 
ein Gesuch um Befreiung an das Justizministerium ein- 
zureichen; die Pfarrämter wollen dieses Gesuch auch ihrer- 
seits entsprechend befürworten. 

Frei bürg i. Br., den 3. Dezember 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Ord. 30. 11. 1925 Nr 12413.) 

Vordrucke für Aus;üge aus den standesamtlichen 
Tabellen. 

An die Erzb. Pfarrämter und Stadtdekanate. 

Wir bringen unseren Erlaß in obigem Betreff vom 
29. Dezember 1921 Nr. 70, Anzbl. S. 106, in Erinnerung. 

Die Vordrucke sind bei der „Badenia" in Karlsruhe 
erhältlich. 

Der Bogen für Einträge der Geborenen ist ausreichend 
für 109, der Bogen für die bürgerlichen Eheschließungen 
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für 61, der Bogen für das Verzeichnis der Gestorbenen 
für 118 Einträge. 

Freiburg i. Br., den 30. November 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 4. 12. 1925 Nr 12445.) 

Mißbrauch des Pfarrer-Wels geschäftlichen Zwecken. 
In letzter Zeit versuchen verschiedene Firmen durch 

Annoncen in Tagesblättern und Zeitschriften — auch in 
ausgesprochen katholischen — kathol. Geistliche, besonders 
Pfarrer, zu veranlassen, ihre geistliche Amtsbezeichnung 
(Pfarrerstitel) zur Herstellung und zum Vertrieb von 
Heilmitteln gegen in Aussicht gestellte Gewinnbeteiligung 
herzugeben. Daß derartige Geschäftspraktiken der Würde 
und dem Ansehen des geistlichen Standes nicht förderlich 
sind, sondern einen offenkundigen Mißbrauch des Ansehens, 
das der Priester beim kathol. Volke genießt, darstellen, 
liegt für jeden Einsichtigen auf der Hand. Zudem würden 
Geistliche, die sich auf derartige Geschäftsverbindungen 
einließen, gegen die Vorschriften bezw. den Geist der 
66. 138, 139 8 1 und 2 und 142 C. J. C. in gröblicher 
Weise verstoßen. 

Wir verbieten daher unter Hinweis auf die ange- 
führten Bestimmungen des kirchlichen Gesetzbuches allen 
Geistlichen jegliche Teilnahme an Geschäften der bezeich- 
neten Art und erwarten auch von der katholischen Presse, 
daß sie künftighin diesbezüglichen Annoncen ihre Spalten 
verschließt. 

Frei bürg i. Br., den 4. Dezember 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 2. 12. 1925 Nr 12436). 

Kathol. Kirchensänger. 
Das Cäcilienvereinsblatt „Der Katholische Kirchen- 

sänger", das seit einem Jahre wieder erscheint, weist noch 
nicht denjenigen Abonnentenstand auf, der ihm bei der 
Wichtigkeit der Cäcilienvereine und der großen Bedeutung 
der Pflege der kirchlichen Musik gebührt. Wir empfehlen 
daher den Bezug dieser Zeitschrift dem Hochw. Klerus 
aus's neue wärmstens und erinnern daran, daß der Be- 
zugspreis mit jährlich 3 Jk auf kirchliche Mittel über- 
nommen werden darf. 

Freiburg i. Br., den 2. Dezember 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 7. 12. 1925 Nr 12649.) 

Aufwertung. 
Wir verweisen auf die in dieser Nummer des Anzeige- 

blattes veröffentlichte Bekanntmachung des K. O. St. R. 
vom 3. Dez. 1925 Nr. 16807 zur rechtzeitigen und 
genauen Beachtung und ordnen an, daß alle Pfarr- 
vorstände bis spätestens 15. Dezember d. Js. dem 
K. O. St. R. berichten, daß sie die erforderlichen An- 
meldungen und sonstigen zur Durchführung der Aufwertung 
erforderlichen Maßnahmen unter Einhaltung der gesetzlichen 
Fristen vorgenommen haben. 

Freiburg i. Br., den 7. Dezember 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 7. 12. 1925 Nr 11237.) 

Preis für Direktorium und Personalschematismus. 
Der Preis für das broschierte Direktorium 1926 beträgt 

1.20 R.-M., für das gebundene und durchschossene Direk- 
torium 1.70 R.-M. 

Der Personalschematismus, nur broschiert erhältlich, 
kostet 1.60 R.-M. 

Freiburg i. Br., den 7. Dezember 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(Orb. 2. 12. 1925 Nr. 12391.) 

Gefundenes Drevier. 
Auf dem Bahnhof Radolfzell wurde in der Eisenbahn 

ein Brevier, pars autumnalis mit propr. Frib., gefunden. 
Der Eigentümer wolle sich an Vikar Brutscher in Ra- 
dolfzell wenden. 

Freiburg i. Br., den 2. Dezember 1925. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(K.O.St.R. 3. 12. 1925 Nr 16807.) 

Hypothekenaufwertung. 
I. Letzter Anmeldungstermin bei der zuständigen Auf- 

wertungsstelle 31. Dezember 1925. (Also Absendung 
der Anmeldung spätestens am 20. Dezember d. Js.!!) 
Fristversäumnis bewirkt Untergang der For- 
derung und macht haftbar. 

II. Anzumelden sind alle Hypotheken-Forderungen — 
auch Kaufschillinge — welche 

1. in der Zeit vom 15. Juni 1922 — 14. Februar 
1924 zurückbezahlt sind, 
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2. zwar vor dem 15. Juni 1922, aber unter Vor- 
behalt seitens der Gläubiger (s. Merkblatt, Bei- 
lage z. Erzb. Anzbl. 1925 Nr. 28 S. 1) zurückbe- 
zahlt sind. 

III. Anmeldung in allen diesen Fällen auch dann, 
wenn inzwischen mit Schuldner oder Eigentümer Ver- 
einbarung getroffen; es sei denn, daß der vereinbarte 
Aufwertungsbetrag vor dem 20. Dezember 1925 bar 
bezahlt ist. 

Im Zweifel mindestens fürsorgliche Anmeldung! 
IV. Nicht anzumelden sind: 

1. noch ausstehende, nicht gelöschte Hypotheken, 
2. hypothekarisch nicht gesicherte Ansprüche (z. B. Kom- 

petenzablösungskapitalien). 
V. Bei allen Anmeldungen und Vereinbarungen 

schriftlichen Vorbehalt sämtlicher Rechte „für den 
Fall der Aenderung der Gesetzgebung oder Rechtsprechung" 
aufnehmen! (s. Merkblatt S. 2). 

Karlsruhe, den 3. Dezember 1925. 
Katholischer Oberstiftungsrat. 

Ernennungen. 

Es haben das Badische Staatsministerium und Seine 
Exzellenz der Herr Erzbischof mit Entschließung vom 
27. Oktober d. Js. Nr. 11677 und vom 26. November 
d. Js. den Notar Dr. Siegfried Kühn in Stetten a. k. 
M. zum Rechtsreferenten beim Katholischen Oberstiftungs- 
rat mit dem Titel „Oberstiftungsrat" ernannt. 

Ordinariatssekretär Dr. Richard Dold wurde mit 
Wirkung vom 25. Nov. d. Js. zum Klo st er Pfarrer 
und Beichtvater im Kloster zum Hl. Grab in 
Baden-Baden ernannt. 

Se. Exzellenz der Hochwürdigste Herr Erzbischof haben 
den Spiritual am theol. Konvikt dahier Dr. Simon 
Hirt mit Urkunde vom 1. Dezember d. Js. zum Erzb. 
Ordinariatssekretär ernannt. 

Vom Kapitel Stockach wurde Matthias Armbrust er, 
Pfarrer in Mahlspüren i. T., zum Kämmerer gewählt. 
Die Wahl wurde unterm 26. November d. Js. kirchen- 
obrigkeitlich bestätigt. 

Pfriindebesetzimgen. 

Die kanonische Institution haben erhalten am: 

22. Nov.: Aegidius Steppe, Pfarrer in Riedböhringen, 
auf die Pfarrei Hügels he im. 

22. Nov. : Otto Haber st roh, Pfarrer in Bamlach, auf 
die Pfarrei Tun sei. 

Versetzungen. 

19. Nov.: Oskar Deppisch, Vikar in Reichenbach, als 
Pfarrverweser nach Riedböhringeu. 

19. „ Anton Späth, Vikar in Hügelsheim, i. g. E. 
na# 3eII i. SB. 

19. „ Karl Walter, Vikar in Zell i. W., i. g. E. 
nach Oberachern. 

19. „ Karl Faller, Vikar in Mannheim, Heilig- 
Geistkirche, als Pfarrkurat nach Pforz- 
heim-Brötzingen. 

5. Dez.: Rudolf Adler, Vikar in Meßkirch, i. g. E. 
nach Haslach, Dekanat Lahr. 

5. „ Wendelin Müller, Vikar in Riedern a. W., 
i. g. E. nach Blumenfeld. 

Sterbsälle. 

14. Nov. : Gustav Dreher, Pfarrer a. D., t in Konstanz. 
20. „ Joseph Kunz, Pfarrer a. D., f in Bruchsal. 
20. „ August Karl Heilig, Pfarrer in Sentenhart. 

3. Dez.: Karl Weiß, Pfarrer in Wettelbrunn, Erzb. 
Geistl. Rat. 

B. I. P. 

Assecurantia clerieorum. 
Auf Bitten des Vorstandes der Assecurantia cleri- 

corum veröffentlichen wir folgende Bekanntmachung des- 
selben: 

Assecurantia Clerieorum @. 33. 
1. An Stelle unseres hochverdienten Vorstandes des ver- 

storbenen Herrn Stadtpfarrers Neininger wurde der hochw. 
Herr Stadtpfarrer E. Diez von Markdorf als Vorstand 
gewählt. (Ersatzmann bis zur nächsten Mitgliederversammlung.) 

2. Mitgliederstand: 940. (Bis zum 1. November 1925 
Gemeldete haben Stern im Personal-Schematismus.) 

3. Vermögen: rund 7000 Jk 
4. Entschädigungen im ersten Jahre: rund 1000 Jts. 
5. Mitgliederbeitrag 1926: 10 R.-M. für Geistliche mit 

eigenem Haushalt, 5 R.-M. für Vikare. Einzahlung bald- 
möglichst erbeten an: ,,Assecurantia Clerieorum“ E. V. 
Postscheckkonto Karlsruhe 39409 (ohne weitere Angabe). 

NB. Wer bis 10. Dezember vom Kämmerer keine Zah- 
lungserinnerung für 1925 erhält, hat seinen Beitrag bezahlt. 

Der Vorstand: E. Diez, Stadtpfarrer. 
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